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Kapitel 06 027

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 027 Allgemeine Studierendenförderung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 10 142 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . . . . . . . 17 891,18 — 17 891,18
— — —

17 891,18 — 17 891,18

119 01 142 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 009,59 — 323 009,59
300 000,00 — 300 000,00

23 009,59 — 23 009,59

Übrige Einnahmen

182 50 142 Tilgung von Darlehen und Bankdarlehen im Rahmen der
Ausbildungsförderung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 446 284,60 — 41 446 284,60
42 500 000,00 — 42 500 000,00

-1 053 715,40 — -1 053 715,40

231 00 142 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen
des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschu-
len in Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.

9 766 603,72 — 9 766 603,72
— — —

9 766 603,72 — 9 766 603,72
Vermerke: an Titel 684 80 316 908,00

an Titel 685 80 9 449 695,72

9 766 603,72

Titelgruppen

Titelgruppe 62
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Aus-
bildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich
Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titelgruppe 62 bei den
Ausgaben.

561 681 350,26 — 561 681 350,26
575 000 000,00 — 575 000 000,00

-13 318 649,74 — -13 318 649,74

119 62 142 Erstattung durch die KfW gemäß § 56 Abs. 2 a BAföG. . . — — —
— — —

— — —

231 62 142 Zuweisungen für Zuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 538 317,56 — 285 538 317,56
285 000 000,00 — 285 000 000,00

538 317,56 — 538 317,56
Vermerke: an Titel 681 62 538 317,56

342 62 142 Sonstige Zuschüsse für Darlehen. . . . . . . . . . . . . . . . 276 143 032,70 — 276 143 032,70
290 000 000,00 — 290 000 000,00

-13 856 967,30 — -13 856 967,30
Vermerke: aus Titel 863 62 13 856 967,30

Gesamteinnahmen Kapitel 06 027. . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 235 139,35 — 613 235 139,35
617 800 000,00 — 617 800 000,00

-4 564 860,65 — -4 564 860,65

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 4 564 860,65

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

681 40 142 Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der
Völkerverständigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
5 000,00 — 5 000,00

-5 000,00 — -5 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 5 000,00



350

Kapitel 06 027

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

684 30 142 Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Verei-
ne, Organisationen und Institutionen von behinderten Stu-
dierenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

685 15 142 Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des
Deutschen Volkes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

897 361,00 — 897 361,00
900 000,00 — 900 000,00

-2 639,00 — -2 639,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 639,00

Titelgruppen

Titelgruppe 62
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich

1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungs-
fähig.

2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Einnahmetiteln 231 62 und 342
62 erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titel 681 62 und 863
62.

3. (§ 17 Abs. 3 LHO)
4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozial-

gesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen
von den Ausgaben zu vereinnahmen.

513 824 176,31 4 217 932,09 518 042 108,40
575 000 000,00 -43 639 241,86 531 360 758,14

-61 175 823,69 47 857 173,95 -13 318 649,74

671 62 142 Schuldendienstleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -194 508,47 — -194 508,47
— — —

-194 508,47 — -194 508,47
Vermerke: an Titel 681 62 194 508,47

681 62 142 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . 260 906 669,31 4 217 932,09 265 124 601,40
285 000 000,00 -43 639 241,86 241 360 758,14

-24 093 330,69 47 857 173,95 23 763 843,26
Vermerke: aus Titel 231 62 538 317,56

aus Titel 671 62 194 508,47
aus Titel 863 62 23 031 017,23

23 763 843,26

863 62 142 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . . . 253 112 015,47 — 253 112 015,47
290 000 000,00 — 290 000 000,00

-36 887 984,53 — -36 887 984,53
Vermerke: an Titel 342 62 13 856 967,30

an Titel 681 62 23 031 017,23

-36 887 984,53

Titelgruppe 70
Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des
öffentlichen Rechts

70 549 937,36 6 895 900,00 77 445 837,36
70 900 000,00 6 545 900,00 77 445 900,00

-350 062,64 350 000,00 -62,64

671 70 142 Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. . . . . . . . .

22 200 000,00 — 22 200 000,00
22 200 000,00 — 22 200 000,00

— — —

684 70 142 Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. . . .
Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70.

44 499 999,96 — 44 499 999,96
44 500 000,00 — 44 500 000,00

-0,04 — -0,04
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 0,04

893 70 142 Investitionszuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparun-

gen bei Titel 684 70 überschritten werden.
2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben

abgesetzt werden.

3 849 937,40 6 895 900,00 10 745 837,40
4 200 000,00 6 545 900,00 10 745 900,00

-350 062,60 350 000,00 -62,60
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 62,60
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Titelgruppe 80
Nationales Stipendienprogramm

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 00 aufkommenden Ein-
nahmen geleistet werden.

2. (§ 17 Abs. 3 LHO)
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen

Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen
Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

5. Die Mittel bei Titel 685 80 werden den Universitäten und Fachhoch-
schulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz
bereitgestellt.

9 766 603,72 — 9 766 603,72
— — —

9 766 603,72 — 9 766 603,72

684 80 142 Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipen-
dienprogramms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316 908,00 — 316 908,00
— — —

316 908,00 — 316 908,00
Vermerke: aus Titel 231 00 316 908,00

685 80 142 Zuschüsse an die Hochschulen in Nordrhein-Wesfalen im
Rahmen des nationalen Stipendienprogramms. . . . . . .

9 449 695,72 — 9 449 695,72
— — —

9 449 695,72 — 9 449 695,72
Vermerke: aus Titel 231 00 9 449 695,72

Gesamtausgaben Kapitel 06 027. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 038 078,39 11 113 832,09 606 151 910,48
646 805 000,00 -37 093 341,86 609 711 658,14

-51 766 921,61 48 207 173,95 -3 559 747,66

Mehrausgaben —
Minderausgaben 3 559 747,66
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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